
Bezirksregierung Köln 
Öffentliche Bekanntmachung 

Genehmigungsverfahren gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz 
der HyDN GmbH 

Az.: 53-2024-0000726 
 
Auf der Grundlage des § 10 Abs. 3 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 
17.05.2013 (BGBl. I S. 1274) in der zurzeit gültigen Fassung i. V. mit den § 16 Abs. 1 der Neunten 
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (9. BImSchV) vom 29.05.1992 
(BGBl. I S. 1001) in der zurzeit gültigen Fassung wird Folgendes bekannt gegeben: 
Der für das o.g. Genehmigungsverfahren zur Errichtung und zum Betrieb zweier Wasserstoff-Elektro-
lyseure mit je 5 MW Stromeinsatz in der Bekanntmachung der Bezirksregierung Köln vom 24.06.2024 
für den 15.10.2024 festgesetzten Erörterungstermin entfällt.  
Die Genehmigungsbehörde hält die Durchführung nicht für im Einzelfall geboten und der Vorhabenträ-
ger hat die Durchführung des Termins nicht beantragt, so dass der Termin gem. § 16 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
5 der 9. BImSchV nicht stattfindet. 
 
 
Köln, den 20.09.2024 

Im Auftrag 
gez. Rucman 


